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I N F O R M A T I O N I0139/18  
 

Beratung Tag Behandlung 
   

Der Oberbürgermeister 19.06.2018 nicht öffentlich 
Ausschuss für Umwelt und Energie 14.08.2018 öffentlich 
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und 
regionale Entwicklung 

30.08.2018 öffentlich 

Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr 13.09.2018 öffentlich 
Stadtrat 20.09.2018 öffentlich 

 
 
 
 
Thema: Abwägungsergebnis zum 1. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes Magdeburg mit 
Umweltbericht 
 
 
Abwägungsergebnis zum 1. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes Magdeburg mit 
Umweltbericht. 
 
 
Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg hat auf ihrer 
Sitzung am 03.03.2010 beschlossen, den Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion 
Magdeburg neu aufzustellen. 
 
Der neu aufzustellende Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg mit 
Umweltbericht ersetzt nach entsprechender Genehmigung durch die Oberste 
Landesentwicklungsbehörde gemäß § 9 LEntwG LSA den geltenden Regionalen 
Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg aus dem Jahr 2006. 
 
Er konkretisiert auf regionaler Ebene die im Landesentwicklungsplan 2010 des Landes 
Sachsen-Anhalt formulierten Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung. 
 
Die Öffentliche Auslegung des 1. Entwurfes des Regionalen Entwicklungsplanes für die 
Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
fand im Zeitraum vom 11.07.2016 - 11.10.2016 statt. 
 
Die Landeshauptstadt Magdeburg wurde von der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Magdeburg im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 9 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 7 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (LEntwG LSA) aufgefordert, eine Stellungnahme zum 1. Entwurf des Regionalen 
Entwicklungsplanes für die Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht abzugeben. 
 
Dazu wurde vom Stadtrat am 26.01.2017 die Stellungnahme der Landeshauptstadt Magdeburg 
zum 1. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion Magdeburg mit 
Umweltbericht beschlossen (SR Beschluss-Nr. 1260-037(VI)17, DS 0441/16). 
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Am 14.03.2018 hat die Regionalversammlung die Abwägung zu den eingegangenen 
Anregungen, Hinweisen und Bedenken zum 1. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes 
Magdeburg mit Umweltbericht beschlossen. 
 
Die Abwägungsdokumentation, incl. Stellungnahme, Abwägungsergebnis und Begründung der 
Entscheidung, ist auf der Internetseite der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg 
sortiert nach Gliederungspunkten sowie nach Trägern öffentlicher Belange (anonymisiert) unter  
 
www.regionmagdeburg.de 

   region im überblick 

   regionale planungsgemeinschaft magdeburg 

   neuaufstellung 

   Tabelle Verfahrensschritte 
 
14.03.2018 Regionalversammlung mit Abwägungsbeschlüssen zum 1. Entwurf REP 

Magdeburg 
 

 RV 02/2018 
 
einzusehen. 
 
Die TÖB-ID der Landeshauptstadt Magdeburg lautet: 01043 
 
Zusammenfassung des Abwägungsergebnisses: 
Die Stellungnahme der Landeshauptstadt Magdeburg umfasst 41 einzelne Stellungnahmen zu 
verschiedenen Themenbereichen, wobei einzelne Stellungnahmen teilweise auch mehrere 
Hinweise enthalten. Von diesen 41 einzelnen Stellungnahmen beinhalten 11 keine 
abwägungsrelevanten Belange bzw. Hinweise, weshalb diese im Ergebnis der Abwägung 
lediglich „zur Kenntnis genommen“ wurden. Im Ganzen wurden 17 einzelne Stellungnahmen im 
Ergebnis der Abwägung berücksichtigt bzw. aufgenommen, 6 Stellungnahmen davon wurden 
jedoch nur teilweise berücksichtigt bzw. aufgenommen. Insgesamt 13 Stellungnahmen wurden 
im Ergebnis der Abwägung nicht berücksichtigt bzw. nicht aufgenommen 
(I-0139/18, Anlage 2 - Tabellarische Zusammenfassung der Abwägungsergebnisse). 
 
Derzeit erfolgt bis voraussichtlich Ende 2018 die Erarbeitung des 2. Entwurfes des Regionalen 
Entwicklungsplanes für die Planungsregion Magdeburg. 
 
Wird der Planentwurf dabei dergestalt geändert, dass dies zu einer erstmaligen oder stärkeren 
Berührung von Belangen führt, wird gemäß § 9 Abs. 3 ROG für den geänderten Teil erneut eine 
Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. 
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Dr. Scheidemann 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bau und Verkehr 
 
 
 
 
Anlagen 
I-0139/18, Anlage 1 - Auszug aus der Abwägungsdokumentation S. 707 - 731 
I-0139/18, Anlage 2 - Tabellarische Zusammenfassung der Abwägungsergebnisse 
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